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_ Redaktion, Druck und Berl ag von p . Kaesbtrger in Westerburg.

_ _ Dienstag , de» 10~. 1917. 33 . Jahrgang.

Die

Amtlicher Teil.
Oeffeniliche Bekanntmachung.

Zeiten
t un

irden, dl lr Musterung und Aushebung der unausgebildeten
hsteheA»d»»rmpstich1ige« de« Jahrganges  1 8 9 9.
1 «a Die Musterung und Aushebung der vorstehend genannten

inschaften findet an den nachbenannten Tagen zu Mester-
, und zwar in der Gastwirtschaft „jm * schönen Ausstcht"
ih. Jung , Oberstadt ) statt.

Moulag . de« 16. d. Mts . Norm. 8. Uhr.
die Gestellungspflichtigen aus den Gemeinden Westerburg,
Höfen, Berod , Berzhahn , Bilckheim, Brandscheid , Coden, Dah-
Düringen , Ehringhausen , Eisen, Elbingen , Elsoff und Emme-

mhain.
c kostbis Dienstag , de » 17 . d . Mts . N «rm . 8 . Uhr.
ge worb! 1 Ne Gestellungspflichtigen aus den Gemeinden Ettinghausen
jlert m vighausen, Gemünden , Gershasen , Girkenroth , Girod , Görges-
Äberlad Goldhausen und Grohholbach.
e schön! . Mittwoch . de « 18 . d . Mt «. Norm . 8 Uhr.
en M f dre Gestellungspflichtigen aus den Gemeinden Guckheim, Härt-
-n.' V«, Hahn , Halbs , Heilberscheid, Hellenhahn -Sch . Hergenroth,
Selben «"schbach, Homberg und Hüblingen,
jeden e! Douuerstag , de « 19 . d . Mts . Uorm . 8 Uhr . >
Erlösul : Ne Gestellungspflichtigen aus den Gemeinden Hundsangen,

ntätia j ? 4tßut' Kleinholbach , Kölbingen . Kuhnhöfen, Mähren , Meudt,
r unsen"^lhofen. Molsberg , Nentershausen , Neunkirchen u. Neustadt,
en M Freitag de « 20 . d . Mt ». Norm . 8 Uhr.
abe ziq Mr die Gestellungspflichtigen aus den Gemeinden Nieder-
das Ich Uj Niedererbach, Niederroßbach , Niedersain, Nister -Möhrendorf,

smborn, Oberahr , Obererbach , Oberhausen , Oberroßbach,
- ■* dttrod, Obersain , Pottum und Pütschbach.

Samstag, de« 21. d. Mts ., Dorm. 8 Uhr
n M «d t4»te  Gestellungspflichtigen aus den Gemeinden Rehe, Rennerod,
ater zaf>Deubach, Ruppach , Sainerholz , Sainscheid , Salz , Salzburg,
tästen t(*' Stahlhofen , Steinefreuz und Waigandshain,
urt a. ^ Montag , de « 23 . d . Mts ., Uorm . 8 Uhr
ilden, l» ' Ne Gestellungspflichtigen aus den Gemeinden Waldmühlen,
flicht Emerod, Weidenhahn , Weltersburg , Wengenroth , Weroth,
varlegO »Mrnohe, Willmenrod , Winnen , Zehnhausen b. R . und Zehn-
usspralh»°lm b. W.
md de« Die Arrre « Kiirgermristrr de « Kreises ersuche ich,

gestellungspflichtigen ihrer Gemeinden durch mehrmalige
angt -- Mdliche Krkanutmachuug zu den Terminen zu laden und
>amit' “r ZU sorgen, daß sie rechtzeitig zur Stelle sind. Sie selbst
i cnW bei der Musterung anwesend sein, oder, wenn durchaus

k'm Q?' ^ solche Personen vertreten lassen, welchen
irmer ! Verhältnisse der Pflichtigen ihres Ortes genau bekannt sind.

.„„Außerdem find dir Gestellungspflichtigen « och da-
»« fmrrksam ,u mache « , daß sie das Muster « « gs-
nicht eher ?« verlassen habe « , als bi » str im Sr

' ^ es Militära « smeises stnd.
om Uebrigen wollen Sie die Bestimmungen in meiner Br¬
echung vom 4. April 1917 Kreisblatt Nr . 42 genau beachten.
Westerburg , den 10. April 1917.

, Der Zivil Norstbettde
^Kgl . Grsatz -Kommissto « de » Kreise » Westerburg.

A« die Herren Kürgermrister de» Kreises.
w ® lc  Erledigung meiner Verfügung v. 28. 3. 1917 ss
Ü Anmeldung des Zuckerbedarf « für April —Juni

Ard erinnert.
Wrstrrb«ry, den8. April 1917.

Der Uorsttzende des Krei»a«ssch« sses.

A» die Herren KSrgermeister de« Kreises.
Das Direktorium der Reichsgrtreidestelle hat « egen der

Knappheit der Getreide und Mehlbestände u . a . festgesetzt, daß
vom 16. Aprrl d. Js . ab : 3

1) die tägliche Mehlration für Versorgungsberechtigte von
200 auf 170 gr ermäßigt wird,

2) die Selbstversorger monatlich pro Person statt 9 kg nur
®,ll2 kg Getreide zur Selbstversorgung verwenden dürfen,

3) dre Zulagen für Jugendliche in Wegfall kommen,
4) dre Zulagen für Schwerarbeiter um 25 °|o ermäßigt werden.

A " b.? reisverordnung erscheint im nächsten Kreisblattt.
Damit Beschwerde vermieden werden , weise ich Sie heute

schon an:
a) alle Mahlscheine , die über den 16. April hinaus Geltung

haben von diesem Tage ab nur mit 6 >|, kg *« berechnen
und von bereits ausgestellten Mahlscheinen die zuviel an¬
gewiesenen Mengen im folgenden Mahlschein in Abzug zu
bringen,

|jp alle Brotmarken vom 16. April ab, sowohl die gewöhnlichen
" ** zu 200 gr , als auch solche für Jugendliche und Schwerar¬

beiter wieder einzureichen und hierher einzusenden . Bi»
zum 18- April erhalten Sir die neuen Brotmarken zur
Aushändigung.
Westerburg, den8. April 1917.

__ _ _ _ Der Landrat.
Bekanntmachung

über Befugnisse der Reichsbekleidungsstelle. Vom 22 . März 1917.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
Usw. vom 4 . August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327 ) folgende
Verordnung erlassen:

8 1. Die Reichsbekleidungsstelle wird ermächtigt , die im
Deutschen Reiche vorhandenen Web-, Wirk- und Strickwaren und
deren Ersatzstoffe, die aus diesen gefertigten Erzeugnisse sowie
getragene Schuhivaren und das von solchen herstammende Alt-
leder für den Bedarf der bürgerlichen Bevölkerung in Anspruch
zu nehmen , soweit diese Gegenstände nicht von den Heeresver¬
waltungen oder der Marineoerwaltung für ihren Bedarf in An¬
spruch genommen sind.

§ 2. Die ReichSbekleidungSstellekann zur Durchführung des
8 1 die erforderlichen Bestimmungen treffen und Auskünfte for¬
dern . Sie kann insbesondere die Herstellung und den Verbrauch
der im 8 1 bezeichneten Gegenstände sowie den Verkehr mit diesen
regeln , Bestandsaufnahmen anordnen und Bestimmungen über
Beschlagnahme und Enteignung treffen.

Bei Enteignungen wird im Streitfall der UebernahmepreiS
durch das Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft endgültig fest¬
gesetzt. Nähere Anordnungen über die Besetzung des Gerichts
und das Verfahren trifft der Reichskanzler.

Soweit die Reichsbekleidungsstelle bei Anordnungen oder
Bestimmungen auf Grund von Abs. 1 von den vom Bundesrat
erlassenen Verordnungen über Web-, Wirk-, Strick - und Schuh¬
waren abweichen will , bedarf sie der Zustimmung des Reichs-
kanzlers.

8 3. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird be¬
straft,

1. wer den auf Grund des 8 2 getroffenen Anordnungen oder
Bestimmungen zuwiderhandelt,

2. wer die gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 erforderten Auskünfte
nicht rechtzeitig erteilt oder wiffentlich unrichtige oder un¬
vollständige Angaben macht.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt



werden , auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unter¬
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Neben der Strafe kann ferner angeordnet werden , daß bxe
Verurteilung auf Kosten des Täters öffentlich bekanntzumachen
ist, auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden.

8 4 Die Verordnung tritt am 26. März 19r7 in Kraft . Der
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

He* u «r, den 22 . März 1917. ,
Jtr Stellvertreter des Reichskanzlers, 0 r. Helffench.

Bekanntmachung
ketreffend Niet,arr «fichr ans dem R - Siernngsk -zirk

Wiesbaden.
Auf Grund der §§ 4 und 11 der Satzung des Viehhandels¬

verbandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden vom 23 . Oktober
1916 wird folgendes bestimmt:

H l.
Die Ausfuhr von Vieh , das den Satzungen des Viehhan¬

delsverbandes unterliegt (Rinder , Kälber , Schafe , Schweine ), aus
dem Regierungsbezirk Wiesbaden ist ohne schriftliche Genehmigung
des Vorstandes des Viehhandelsverbandes verboten . Das Verbot
erstreckt sich nicht auf Ferkel und Läuferschweine unter 30s ' ch.

Die Genehmigung wird in der Regel nur für Zucht - und
Nutzvieh sowie für zur Zucht bestimmtes Magervieh erteilt , wenn
eine Bescheinigung des Kommunalverbandes des Bestimmungs¬

ortes darüber beigebracht wird , daß die Tiere in der Wirtsch auf
des Erwerbers zu Zucht - oder Nutzzwecken Verwendung find unz>
sollen und diese Nutzung vom Kommunalverband übern,« A A
werden wird . «>en llr

III. * Mit
Der Antrag auf Ausfuhrgenehmigung ist bei dem zusti^ nde

digen Landratsarnt (in Stadtkreisen Magistrat ) unter Beifüg,»
der zu II . erwähnten Bescheinigung einzureichen. Der Ant, Dies
wird sodann von dem Landratsamt (Magistrat ) mit einem ,flft, D
merk darüber , ob der Genehmigung Bedenken entgegenstehen, d, t  Aus
Vorstand des Viehhandelsverbandes , Frankfurt a. M ., Unterm« ,jt(§ V
anlage 9, zur Entscheidung vorgelegt . Fra

Eine Verladung und ein Transport nach einem außech D
des Regierungsbezirks Wiesbaden liegenden Bestimmungsort d,
nicht vorgenommen werden , ohne daß die schriftliche Ausfuhr^
nehmigung des Vorstandes des Viehhandelsverbandes beigebr» A,
ist. Daneben bleiben die allgemeinen Bestimmungen über d■ Die
Ausweis bei der Beförderung auf Eisenbahnen , Kleinbahnen « mtmach
Wasserstraßen (durch Ausweiskarte , ortspolizeiliche Bescheinige besond
gemäß § 4 der Anordnung der Landeszentralbehörden vom Ijsüguno
Januar 1916 (Amtsblatt der Königlichen Regierung zu 2Bi| nni
baden Seite 28) unberührt.

nnmjigs

IV. m . .
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung werden,

Grund des § 7 der Anordnung der Landeszentralbehörden u
19. Januar 1916 bezw. § 17 der Verordnung zur Ergänz» , Die
der Bekanntmachung über die Errichtung von Preisprüfungssteil g) hat
und die Versorgungsregelung vom 25. September und 4. $ jse für
vember 1915 (R . G . Bt . S . 607 ff. und 728 ff.) bestraft . A«:Gemü

BUllltlllUMMWU limw"

Allerlei
ürgte Tatsachen

s Deuffche Reich hat sich verpflichtet, den hohen Zinssatz seiner Kriegsanleihen vor
tun Jahre 1924 nicht herabzusehen. Selbst nach dieser Zeit muß dem Inhaber zuvor
Zurückzahlung zum vollen Nennwert angebvten werden. Wann hat je das Reich
sin verpfändetes Wort gebrochen?

er Zlvangsmaßregeln irgendwelcher Art, noch Beschlagnahmungen von Spar-
kaffe,!, und Bankguthaben sind beabsichtigt oder auch nur in Aussicht genommen.
!0ie Drohung init dem Zwang können wir getrost den Engländern überlaffen. Das
d«, tsche Volk, das seinem Vaterland bisher schon 47 Milliarden freiwillig dargebracht
hat, hat wahrlich weder Zwang zu befürchten noch Zwang verdient.

>e Evndersieuer auf die Kriegsanleihe wird niemals erhoben werden. Es ist eine
hirnverbrannte Torheit, zu glauben, das Reich würde denen, die ihm in schwerer
Aot geholftn haben, dafür sogar noch eine Strafe aufcrlegen. Viel berechtigter
wäre es, nach dem Krieg jenen eine nachdrückliche Steuer aufzubürden, die sich von
der Beteiligung an den Kriegsanleihen zurückgehalten haben, obwohl ihnen ihr
Einkommen und ihr Vermögen die Zeichnung gestattet hätte.

Darlehnskaffen werden nach dem Krieg noch eine Reihe von Zahm, - mindestens
vier oder fünf - bestehen bleiben und für die Beleihung von Weripapieren zur
Verfügung stehen. Sie werden durch maßvolle Zinssätze auch im Frieden die all¬
mähliche Abtragung der für Kriegsanlethezeichnungen aufgenommenen Darlehen
erleichtern. Man kann also jederzeit das in Kriegsanleihe angelegte Kapital in
Bargeld Umsehen.

;>Kursniedergang , der mit dem inneren Wert der Kriegsanleihen nicht übereil,,
stimmt, wird niemals einireten. Es sind wirksame Vorkehrungen getroffen und
gründliche Maßnahmen vorbereitet, auch bei einem etwaigen plötzlichen Andrang
sehr großer Mengen von Verkaussantragen in den ersten Friedensjahren einen
Kurssturz zu verhindern und unmöglich zu machen.

X Du hast also keinen Grund
ongstlich zu sein und Dein Geld brachliegen zu lassen.

Dein deutsches Vaterland ist der sicherste
Schuldner der Wett.

Zeichne Kriegsanleihe!

— . nüiiKlHÜÜIÜIüHSjlJJIII niunrau»»""-
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äßtrtfdJ auf Grund der Bundesratsverordnung betreffend Fernhal
10 fini ", unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. September
überw» ßz (R. G- Bl . S . 603) die Untersagung des Handelsbetriebes

»aen Unzuverlässigkeit erfolgen.
Mitglieder des Verbandes haben außerdem zeitweilige oder

n Zusti.Bernde Entziehung des Ausweiskarte zu gewärtigen.
Beifügv V.
r Anti Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Veröffentlichung m
ment 5ßj.„ft. Mit dem gleichen Zeitpunkt wird die Bekanntmachung
lehen, d, Ausfuhrverbot für im Regierungsbezirk Wiesbaden aufge
Interm» ,s)ts Vieh vom 12. April 1916 aufgehoben.

FrnnKfnr't #. M.» den 30. März 1917.
Der Dorstand des Niehffandelsv. rbandes für  de»

RegiernngsKerirK Wiesbaden.
anßerh,
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An die Herren Bürgermeister de» Kreise».
Die sofortige ortsübliche Veröffentlichung vorstehender Be-

ahnen«Lntmachung ersuche ich zu veranlassen. Auf Ziffer III. weise
heinigu» besonders hin, wonach mir die Anträge unter gleichzeitiger

vom jsügung einer Bescheinigung des Kommunalverbandesdes Be-
zu m  Mungsortes vorzulegen sind.

Westrrb«rg» den8. April 1917.
Der Uorfttzende des Kreis-Aus kchusse».

aft.

Bekanntmachung.
Die Reichsstelle für Gemüse und Obst (Verwaltungsabtei¬
hat für den Regierungsbezirk Wiesbaden folgende Richt-
für Frühgemüse (§ 5 der Normalperträge der Reichsstelle

Alt Gemüse und Obst) festgesetzt, (siehe Anlage).
Diese Richtpreise haben also Gültigkeit bis die zuständigen

riskommissionen für ihre Wirtschaftsgebiete anderweitige Preise
chlossen und diese die Genehmigung der Reichsstelle gefunden
«i.

Die Preiskommission wird diese Beschlüsse erst fassen, wenn
der vermutliche Ausfall der Ernte einigermaßen übersehen

Bei Feststellung der Richtpreise ist von einer normalen
:ausgegangen. Bei besonders ungünstigem Ausfall der Ernte
lmit einer Erhöhung dieser Preise durch die Preiskommission
)mit Genehmigung der erhöhten Preise durch die Reichsstelle
hnet werden.
Mirsbade», den 30. März 1917.

KexirkssteUe für Gemüse ««b Obst
für de» Regiernngsberirk Miesbade«.

Der Vorsitzende: Droeg  e, Geheimer Regierungsrat.
*

* *
Richtpreise für Frühgrmüse.

m—- m--

Sorten

Preis
für das
Pfundin
Pfen¬
nigen

Sorten

Preis
für das
Pfund

in
Pfen¬
nigen

ttgel, unsortiert . . 50 Möhren und längliche Ka-
. sortiert I . . 70 rotten:

fort, ll und HI 50 bis 15. August . < . 8
ppenspargel. . . . 20 „ 31. „ . . . »
lbarber. 10 „ 15. September . 7
ifm: „ 30. „ 7
) bis 20. Juni . . 34 Mairüben. 7
') vom .21. Juni ab. Karotten (runde, kleine)

entweder im Durch- bis 30. Juni . . . 22
schnitt oder getrennt 29 „ 15. Juli . . . . 20

limlich& Erbsen (ge- - 31. . . . . . 18
drillte) . . 25 „ 15. August . . . 16

• b Erbsen (ge- „ 31. „ • • . 14
reiserte) . . 32 ab 1. September . . 12

neu: Kohlrabi:
^rüne(Stangen -Busch- bis 30. Juni . . . 18
Lohnen 28 „ 31. Juli . . . fh

und Perlbohnen 34 ab 1. August . . . 12
juff-(Sau -)Bohnen . 20 Frühweißkohl:
^en und längliche Ka- bis 15. Juli . . . 12
Men: * 31 . „ . .. 10
8 30. Juni . . . . 18 „ 15. August . . 18
' Juli . . . . 15 , 31. „ . . 6
n 31 . ^ 12 „ 19. September . 4

g£_ Reichsstelle für Gemüse ««d Obst.
Bekanntmachung über den Bezugs mm~

Rotkleesamen.
onbem ich auf meine Bekanntmachung in Nr. 37 des Kreis-
5 vorn 27. März d. I . Bezug nehme, mache ich hiermit be-

die Landwirtschaftliche-Zentral-Darlehnskasse, Abtei-
Warenverkehr in Frankfurt a. M., Schillerstraße jetzt

^sotlleesamen liefern kann. Der Preis beträgt 4,30 Mark
|K .° Bestellungen st»d direkt in Frankfurt a. M.
L srntraikasse. Schillerstraste anftngeben.
^elterbnrg , den 6. April 1917.

Kchnlse-R- stler. Tierzucht-Inspektor.

Den Herrn Bürgermeister des Kreises lasse ich in den näch¬
sten Tag« : je eine Doppelpostkarte für die Eintragung der im
Jahre 1917 etwa vorkommenden Hochwasser- und Üeberschwem-
mungsschäden zu gehen. Da für jede Ueberschwemmung eine
besondere Karte auszufüllen ist, wollen Sie die den Erhebungs¬
karten aufgedruckten Vorschriften über den Bezug weiterer Erhe¬
bungskarte im Bedarfsfälle d. h. wenn im Laufe des Jahres
mehr als einmal Hochwasser und Ueberschwemmungen Vorkom¬
men sollten, genau beachten. Die Erhebungskartensind mir aus¬
gefüllt, oder mit Fehlanzeige versehen am 1«. Aa»« ar 1818
zurückzureichen.

Meste »b«vg, den 3. April 1917.
_ '_ Der Farrdrat.

In Villmar ist in weiteren 5 Gehöften und zwar des
Josef Laux ll.
Adam Laux
Philipp Laux II.
Josef Fluck ll. und
Jakob Höhler VII.

die Mn » l- n« d Klanensenche amtlick festgestellt worden.
lieber die genannten Gehöfte wird oie Sperre hiermit ver¬

hängt, meine viehseuchenpolizeiliche Anordnung vom 7. Juni 1915
Kreisblatt Nr. 132 findet auf dieselben Anwendung.

Weilbnrg , den 31. März. 1917. •
__ _ Lev Landrat.

Die Osterbotschaft des Kaisers.
Wahlrechtsreform in Pvr« ße« !

WTB . Kerlin , 7. April. (Amtlich). Seine Majestät der
Kaiser und König hat an den Reichskanzler und Präsidenten des
Staatsministeriums Dr . von Bethmann Hollweg folgenden Er¬
laß gerichtet:

Noch niemals hat sich das deutsche Volk so fest gezeigt, wie
in diesem Krieg. Das Bewußtsein, daß sich das Vaterland in
besonderer Notwehr befand, übte eine wunderbar versöhnende
Kraft aus und trotz aller Opfer an Blut draußeu im Feld und
schwerer Entbehrungen daheim ist der Wille unerschütterlich ge¬
blieben: für den siegreichen Endkampf das Letzte einzusetzen.
Nationaler und sozialer Geist verstanden und vereinigten sich und
verliehen uns ausdauernde Stärke. Jeder empfand : Was in
langen Jahren des Friedens unter manchen inneren Kämpfen
aufgebaut wurde, das war doch der Verteidigung wert.

Leuchtend stehen die Leistungen der gesamten Nation im
Kampf und Not vor Meiner Seele. Die Erlebnisse dieses Rin¬
gens um den Bestand des Reiches leiten mit erhabenem Ernst
eine neue Zeit ein. Als dem verantwortlichen Kanzler des Deut¬
schen Reiches und ersten Minister Meiner Regierung in Preußen
liegt es Ihnen ob, den Erfordernissen dieser Zeit mit den rechten
Mitteln und zur rechten Stunde zur Erfüllung zu verhelfen.
Bei verschiedenen Anlässen haben Sie dargelegt, in welchem Geist
die Formen unseres staatlichen Lebens auszubauen sind, um für
freie und freudige Mitarbeiter aller Glieder unseres Volkes Raum
zu schaffen. Die Grundsätze, die Sie dabei entwickelten, haben,
wie Sie wissen, Meine Billigung. Ich bin Mir bewußt, dabei
in den Bahnen Meines Großvaters, des Begründers des Reiches,
zu bleiben, der als König von Preußen mit der Militärorgani¬
sation und als deutscher Kaiser mit der Sozialreform monar¬
chische Pflichten vorbildlich erfüllte und die Voraussetzung dabei
schuf, daß das deutsche Volk in einmütigem ingrimmigem Aus¬
harren diese blutige Zeit überstehen wird.

Die Wehrmacht als wahres Volksherr zu erhalten, den so¬
zialen Aufstieg des Volkes in allen seinen Schichten zu fördern,
ist von Beginn Meiner Regierung Mein Ziel gewesen. Bestrebt,
in fest gewahrter Einheit zwischen Volk und Monarchie dem
Wohle der Gesamtheit zu dienen, bin Ich entschlossen, den Aus¬
bau unseres inneren, politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Lebens, so wie es die Kriegslage gestattet, Werk zu setzen.

Noch stehen Millionen Volksgenossen im Feld, noch muß
der Austrag des Meinungsstreits hinter der Front , der bei einer
eingreifenden Verfassungsänderungunvermeidlich ist im höchsten
vaterländischen Interesse verschoben werden, bis die Zeit der
Heimkehr unserer Krieger gekommen ist, und sie selbst am Fort¬
schritt der neuen Zeit mitraten und- taten können. Damit aber
sofort beim glücklichen Ende des Krieges, das, wie Jchlzuversicht-
lich hoffe, nicht mehr fern ist, das Nötige und Zweckmäßige auch
in dieser Beziehung geschehen kann, wünsche Ich , daß die Vor¬
bereitungen unverweilt abgeschlossen werden. ^

Mir liegt die Umbildung des preußischen Landtags und die
Befreiung unseres gesamten innerpolitischenLebens von dieser
Frage besonders am Herzen. Für die Aenderung des Wahlrechts
zum Abgeordnetenhaus sind auf Meine Weisung schon zu Beginn
des Krieges Vorarbeiten gemacht worden. Ich beauftrage Sie
nunmehr. Mir bestimmte Vorschläge des Staatsministeriums vor¬
zulegen, damit bei der Rückkehr unserer Krieger , diese für die
innere Gestaltung Preußens grundlegende Arbeit schnell im Wege
der Gesetzgebung durchgeführt werde. Rach den gewaltigen Lei¬
stungen des ganzen Volkes in diesem furchtbaren Krieg und nach
Meiner Ueberzeugung ist für das Klassenwahlrecht in Preußen kein
Raum mehr. Der Gesetzentwurf wird ferner unmittelbare und
geheime Wahl der Abgeordneten vorzusehen haben.



Die Verdienste des Herrenhauses und seine bleibende Be¬
deutung für den Staat wird kein König von Preußen vorkennen.
Das Herrenhaus wird aber den gewaltigen Anforderungen der
kommenden Zeit besser gerecht werden können, wenn es im wei¬
teren und gleichmäßigerem Umfang als bisher aus den verschie¬
denen Kreisen und Berufen des Volkes führende, durch die Ach¬
tung ihrer Mitbürger ausgezeichnete Männer in seiner Mitte ver¬
einigt. „ m r

Ich behandele nach den Ueberlieferungen großer Vorfahren,
wenn Ich bei Erneuerung wichtiger Teile unsere« festgefügten
und sturmerprobten Staatswesens Meines treuen, tapferen, tüch¬
tigen und hochentwickelten Volk das Vertrauen entgegenbringe,
das es verdient.

Ich beauftrage Sie, diesen Erlaß alsbald bekanntzugeben.
Großes Hauptquartier, 7. April 1917.
Wilhelm I. R. von Bethmann Hollweg.
An den Reichskanzler und Präsidenten des Staatsministeri¬

ums.

Mahnworte.
Einen*Baustein zum Siege herbeizubringen ist keine

Kraft zu klein . Das Vaterland zählt auf alle seine Glieder.
Möge nach dem Gelingen des Werkes jeder einzelne sagen
können : „Auch ich habe mitgeholfen “.

Bethmann Hollweg.

Die sechste Kriegsanleihe muß und wird den Beweis
erbringen , daß das deutsche Volk im Vollbewußtsein seiner
gerechten Sachen den Willen und die Kraft zum entgültigen
Siege hat und sich niemals englischer Herrschsucht beugen
wird.

von Hindenburg,
General-Feldmarschall.

Ich vertraue fest, daß das deutsche Volk seine Stunde
versteht.

Am Geburtstage des großen Kaisers!
Ludendorff.

Unsere U-Boote werden auch den hartnäckigsten der
Gegner , England niederzwingen . Dies verbürgen die bis¬
herigen Erfolge, der Wagemut und die Ausdauer ihrer tapf¬
eren Besatzungen.

Treu stehe jeder hinter ihnen mit Herz und Tat und
steure zum Erfolge bei, was er kann.

Scheer,
Admiral, Chef der Hochseestreitkräfte.

6. Kriegsanleihe.
Unser Volk gibt in diesem gewaltigen Ringen um des

Vaterlandes Bestand willig sein Bestes : seine Väter , Männer,
Brüder und Söhne . Sollte es schwerer sein, sein Geld zu
geben um dem Kampfe ein schnelles Ende zu machen ?
Fallen unsere Kämpfer dort draußen , so ist es ein großes
Opfer, das keine Werte aufwiegen . Geben wir Geld, so ist
es kein Opfer, denn wir leihen es nur, um es mit Zinsen
zurückzuerhalten . Wer nach seinen Kräften gibt , spart das
Blut vieler Volksgenossen . Werseine Schätze verbirgt und
zurückhält , dem mag einst sein Gewissen sagen , daß sie vom
Blute der Brüder besudelt sind.

v. Stein,
Kriegsminister.

Bekanntmachung.
Der Schreiner Karl Stepping ist von uns als Feldhüter

bestellt und als solcher handeidlich verpflichtet.
Westerburg, den2. April 1917.
_ Der Magistrat. Happel.
Alle unter Berücksichtigung der Bundes¬

ratsverordnung vom 22. März der Abliefe¬
rungspflicht unterliegenden Mengen Hülsen¬
früchte sind unverzüglich an das Raisfeisen-
ilagerhaus Cambergi. Nassau abzuliefern.
Bezahlung erfolgt sofort nach Eingang der
Ware.
Landw. Zentral -Darlehnskasse für Deutschland

Filiale Frankfurt a. M.
Obrrkommissionär der Reichshülsenfruchtstelle.

Bekanntmachung.
Vis auf weiteres werden Güter als Grprekgnt ohne«

drückliche Zustimmung der Eisenbahndirektion nur insoweit
nommen, als das Einzelgewicht eines Stückes 50 kg nicht%
schreitet. Auch behält sich die Eisenbahnverwattung vor, in»,
halb dieser Gewichtsgrenze die Annahme von Expreßgut,
Bahnpaketen dann einzustrllen, wenn die gelieferten Mengen
groß werden, daß sie ohne Störung des Zugverkehrs nicht n,,
befördert werden können. Ebenso werden die Dienststellen|
sonders sperriges oder schwer zu verladendes Expreßguti>,
zurückweisen, wenn sich aus seiner Annahme Störungen in!
pünktlichen Abfertigung der der Beförderung dienenden Person,
züge ergeben würden.

Königliche Eisenbahndirektion
Frankfurt (M.)

Holr-Versteigerung.
Samstag , den 14. April 1917

UormMags 10 Uhr anfangend
werden im hiesigen Gemeindewald Distrikt5 Seitenstein

236 Rmtr. Buchenscheitholz
11 * „ -Knüppelholz
3 Eichenstämme zu 1,32 Fstin.

öffentlich meistbietend versteigert.
Die Herren Bürgermeister des Kreises werden um gefall

ortsübliche Bekanntmachung ersucht.
HeUen-Schellenherg, den 6. April 1917.

Der Bürgermeister,
K- 1p-r.

Der Äriegsausschuss für Oele un|
Fette , Berlin , schliesst

Anbauverträge süi
g>ommerÖ £faaten

§onunrnübfftt,| Miiirttfr,lDl)it«.Sfl
Ausser lohnenden Abnahme preist

werden Flächenzulagen gewährt . D
Bezug von Ammoniak für die Anbau«
wird vermittelt.

Näheres durch die Unterzeichneten Kommissionäre des Kriq
ausschusses
€eutral-Ein-u.Vcrkanfsgeuosseiuich. Laidw. Zentral-üarleliDsi
fit den Regierungsbezirk Wiesbaden für Dentsehland

8. ui. d. U., Wiesbaden. Filiale Frankfurta. I

Die Stadt Frankfurt a.
beabsichtigt , Liefernngsverträge in

FH -»KMkarW
mit Grossgrnndbesitzern , Landwirtschaftlich

Organisationen und Großhändlern abzuschliessi
Angebote sind zu richten an

SMischcs Lebcilsiiiittelmlil
Akt. Kartostetversorgnng . Mainkai 53.

Mer verhanft
sein Haus mit od. ohne Gesch,,
Billa, Landhaus mit Garten
od. sonstiges Besitztum hier vd.
Urngegd. Besitzer schreiben an
Hermann Krause, postlag..
Kintkrrrga. F.  _

Suche braven, gesunden und
kräftigen

Lehrling.
Frz . Karl Hisgen,

Montabaur.
Herren-Confektions-Geschäft.

MMkinbrs
oder sonst. Grubenbetrieb
Angliederung an eine
b. H. zu erwerben oder jtf1
ten gesucht. Offerten a»§«turnt, Frankfurt*

ündersbura-Allee 19. ^

Waldschnepsl
firschgeschoffen, bei Franks
rung hier zahle dieses>
5 MH. pro Stück.

Georg Müsse,
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